
Europawahl 2024

Briefwahl - Auszählung



Um was es geht

 Wahlbriefe, Wahlscheine, 
Stimmzettelumschläge - Vorarbeiten bis 
18:00 Uhr 

 Stimmenauszählung nach 18 Uhr

 Übertragung der ermittelten 
Wahlergebnisse in die Wahlniederschrift
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Vorprüfung der Wahlbriefe 

 - Die Briefwahlurne wird geöffnet

 - Wahlbriefe werden der Urne entnommen

 - Wahlbriefe für einen anderen   
    Briefwahlbezirk werden der Briefwahlleitung 

   übergeben

 -  ungültig erklärte Wahlbriefe  werden    
   aussortiert und der/dem Wahlvorstehenden 
   übergeben
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Ist der Wahlbrief auch Ihren 
Briefwahlbezirk korrekt zugeordnet?

18.04.2024Amt für Bürgerservice - Wahlbüro – Stefan Jendrosch
Seite 4

Stimmt dieser 
angegebene 
Briefwahlbezirk 
mit dem Ihren 
überein ?



Was wenn ein Wahlbrief eines anderen 
Briefwahlbezirkes entdeckt wird ?

 Diese Wahlbriefe sind Irrläufer

 Irrläufer an die Briefwahlleitung abgeben (die 
Irrläufer werden dann von dort dem korrekten 
Briefwahlbezirk anreicht)

 Es wird vorkommen, dass Sie von der 
Briefwahlleitung Irrläufer anderer Bezirke 
erhalten
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Öffnung der Wahlbriefe

 Die Beisitzenden öffnen die Wahlbriefe

 Die Beisitzenden entnehmen den Wahlbriefen

      die Wahlscheine und weißen 

      Stimmzettelumschläge
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Prüfung der Wahlbriefe

 Die geöffneten Wahlbriefumschläge, 
gesammelten Wahlscheine und 
Stimmzettelumschläge werden dem der/dem 
Briefwahlvorstehenden übergeben

 Briefwahlvorstehende prüfen sowohl Wahlscheine 
als auch Stimmzettelumschläge auf 
Beanstandungen

 Zu jedem Stimmzettelumschlag ein gültiger 
Wahlschein
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Wahlschein ungültig: Versicherung an 
Eides statt wurde nicht ausgefüllt
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Wahlschein gültig, da mit Datum  von 
wählender Person unterschrieben
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Wahlschein gültig, da von Hilfsperson 
ausgefüllt und unterschrieben
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Wahlbriefe sind durch Beschluss 
zu beanstanden, wenn:

 gültiger Wahlschein fehlt

 der weiße Stimmzettelumschlag fehlt

 Weder Wahlbrief- noch Stimmzettelumschlag 
verschlossen

 Zahl der enthaltenen Stimmzettelumschläge 
und Wahlscheine nicht übereinstimmend sind

 kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt

 Stimmzettelumschlag verletzt das 
Wahlgeheimnis 
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Bitte Folgendes immer im 
Hinterkopf behalten:

Da Ihnen bis 18:00 Uhr immer noch 
Wahlbriefe von der Briefwahlleitung übergeben 
werden können, unter anderem die vorgenannten 
„Irrläufer“, wird sich die Summe der 

 - Wahlbriefe nebst
 - Wahlscheine sowie
 - Stimmzettelumschläge,

 wahrscheinlich noch etwas erhöhen
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Hier werden die „Nachzügler“ in die 
Briefwahlniederschrift protokolliert:
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Die Anzahl der durch Beschluss 
beanstandeten Wahlbriefe wird in die 
Niederschrift eingetragen:
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Die durch Beschluss beanstandeten 
Wahlbriefe werden in die Niederschrift 
eingetragen:
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Stimmzettelumschläge bis 
18:00 Uhr

 Die Stimmzettelumschläge werden zurück in 
die Briefwahlurne gelegt

 Die Urne wird dann bis 18:00 Uhr wieder 
verschlossen

18.04.2024Amt für Bürgerservice - Wahlbüro – Stefan Jendrosch
Seite 16



Die gültigen Wahlscheine werden gezählt 
und in die Niederschrift eingetragen
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Feststellung des  Wahlergebnisses ab 
18:00 Uhr 

 Briefwahlurne wird geöffnet,

 Stimmzettelumschläge werden der Urne 
entnommen

 und gezählt
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Summe der Stimmzettelumschläge wird 
in die Niederschrift eingetragen
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Zahl der Wahlscheine gleich 
Summe der Stimmzettelumschläge

 Zahl Wahlscheine und Stimmzettelumschläge 
sollten gleich sein

 Wenn nicht ?              Erneut durchzählen
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Und wenn die Zahlen immer noch 
nicht übereinstimmen ?

 Vielleicht wurde versehentlich ein 
zugelassener Wahlschein als Anlage der 
Niederschrift beigelegt ?

 Sollte die Differenz nicht geklärt werden, dann 
gilt die Zahl der Stimmzettelumschläge als die 
Zahl der Briefwählenden

18.04.2024Amt für Bürgerservice - Wahlbüro – Stefan Jendrosch
Seite 21



Öffnung der 
Stimmzettelumschläge

 Die Stimmzettelumschläge werden nun 
geöffnet

 Der Stimmzettel wird dem Umschlag 
entnommen

 Es sollte in jedem Umschlag ein Stimmzettel 
sein
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Was, wenn in einem Stimmzettel-
umschlag zwei Stimmzettel sind ?

 In diesem Fall, ist der Stimmzettelumschlag 
mit den enthaltenen Stimmzetteln der/dem 
Briefwahlvorstehenden zu übergeben.

 Die Briefwahlvorstehenden ordnen diesen 
Umschlag nebst Stimmzettel zur späteren 
Beschlussfassung dem Stapel C zu 
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Wenn aber mal der 
Stimmzettelumschlag leer ist ?

 Ein leerer Stimmzettelumschlag ist dem 
Stapel B zuzuordnen
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Die Stimmzettel werden sortiert

 Es können nun bis zu vier Sortierungsstapel 
gebildet werden
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Stapel A

 Eindeutig gültige Stimmzettel

 Diese werden nach Wahlvorschlägen 
(Parteien)  sortiert
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Stapel A – eindeutig gültiger Stimmzettel
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Beispiel 1: Der Wählerwille
Ist eindeutig erkennbar



Stapel A – eindeutig gültiger Stimmzettel
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Beispiel 2: Der Wählerwille
Ist eindeutig erkennbar



Stapel B

 leere Stimmzettel – also Stimmzettel die nicht 
gekennzeichnet wurden

 leer abgegebene Stimmzettelumschläge also 
Stimmzettelumschläge die keinen 
Stimmzettel enthalten
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Stapel B  –   ungekennzeichnete    
Stimmzettel

18.04.2024Amt für Bürgerservice - Wahlbüro – Stefan Jendrosch
Seite 30

Ungekennzeichneter Stimmzettel. 
Der Stimmzettel enthält keine 
Stimme.



Stapel B – leer abgegebener     
   Stimmzettelumschlag
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Leerer
Stimmzettelumschlag



Stapel C –  Stimmzettelumschlägen mit 
     mehreren Stimmzettel

 Auf diesen Stapel kommen alle 
Stimmzettelumschläge, die mehrere 
Stimmzettel enthalten.

 Über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der 
Stimmzettel muss der gesamte Wahlvorstand 
beschließen. 
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Stapel C – Beispiel gültiger                      
  Beschlussfall
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Stimmzettelumschlag

Eine gültige Stimme

Es befinden sich zwei identisch gekennzeichnete 
Stimmzettel in einem Stimmzettelumschlag. Es 
handelt sich somit um eine gültige Stimme.



Stapel C – Beispiel ungültiger               
   Beschlussfall
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Stimmzettelumschlag

Eine ungültige Stimme

Es befinden sich zwei unterschiedlich gekennzeichnete 
Stimmzettel in einem Stimmzettelumschlag. Es handelt 
sich somit um eine ungültige Stimme



Stapel D

 Stimmzettel welche nicht den ersten drei 
Stapeln zuzuordnen sind, bedenkliche 
Stimmzettel (Beschlussfälle) 
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Stapel D – Beispiel ungültiger   
             Beschlussfall
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Beispiel 1: Mehrere Kenn-
zeichnungen angebracht, 
keine eindeutige Zuordnung 
des Wählerwillens



Stapel D – Beispiel ungültiger 
              Beschlussfall
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Beispiel 2: Alle 
Wahlvorschläge 
wurden offensichtlich 
bewusst 
durchgestrichen.



Stapel D – Beispiel ungültiger 
               Beschlussfall
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Beispiel 3: Zwei Wahlvor-
schläge sind angekreuzt, 
andere wurden mit 
Sonderzeichen versehen. 

Der Wählerwille ist nicht 
eindeutig ersichtlich.



Stapel D – Beispiel gültiger 
  Beschlussfall
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Beispiel 4: 
Alle Wahlvorschläge wurden 
mit einer Ausnahme 
durchgestrichen.

Der Wählerwille ist erkennbar



Zählung der gültigen Stimmen 
aus Stapel A 

 Beisitzende zählen die vorsortierten 
Stimmzettel des Stapels A (gültiger 
Parteienstapel) nach Wahlvorschlägen 
getrennt nacheinander durch

 Zehnerstapel zu bilden ist hilfreich
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Eintragung der Ergebnisse in die 
Wahlniederschrift Stapel A
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Prüfung und Zählung der zweifelsfrei 
ungültigen Stimmen aus Stapel B 

 Wahlvorstehende und deren Stellvertretende:

 prüfen die vorsortierten ungekennzeichneten 
Stimmzettel und leer abgegebenen 
Stimmzettelumschläge des Stapels B

 Beisitzende zählen den Stapel B durch 

 Wahlvorstehende sagen der/dem Schriftführenden 
nach Zählung das Ergebnis an 
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Eintragung der Ergebnisse in die 
Wahlniederschrift Stapel B
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Eintragung der Ergebnisse in die 
Wahlniederschrift Stapel B
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Beschlussfassungen und 
Ergebniseintragung Stapel C und D

 Wahlvorstehende halten jeden Beschlussfall hoch 
und lassen den gesamten Wahlvorstand über die 
Gültigkeit oder Ungültigkeit  abstimmen,

 sie geben die Entscheidung bekannt und 
vermerken das Ergebnis mit fortlaufender Nummer 
auf der Rückseite,

 sagen der/dem Schriftführenden nach der Zählung 
die Ergebnisse an.
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Beschlussfassungen Stapel C 

18.04.2024Amt für Bürgerservice - Wahlbüro – Stefan Jendrosch
Seite 46

Stimmzettelumschlag

Stimmzettel Vorderseite Stimmzettel Vorderseite

Stimmzettel Rückseite Stimmzettel Rückseite

Beispiel: 
01 – gültig 
Partei C

Beispiel: 
01 – gültig 
Partei C



Beschlussfassungen Stapel C 
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Stimmzettelumschlag

Stimmzettel Vorderseite Stimmzettel Vorderseite

Stimmzettel RückseiteStimmzettel Rückseite

Beispiel: 
02 - ungültig

Beispiel: 
02 - ungültig



Beschlussfassungen Stapel D
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Stimmzettel Vorderseite Stimmzettel Rückseite

Beispiel: 
03 - ungültig

Die Entscheidung des Beschlusses wird bekannt gegeben und das 
Ergebnis mit fortlaufender Nummer auf der Rückseite des Stimmzettels 
vermerkt



Beschlussfassungen Stapel D
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Stimmzettel Vorderseite Stimmzettel Rückseite

Beispiel: 
04 – gültig Partei C

Die Entscheidung des Beschlusses wird bekannt gegeben und das 
Ergebnis mit fortlaufender Nummer auf der Rückseite des Stimmzettels 
vermerkt



Eintragung der Ergebnisse in die 
Wahlniederschrift Stapel C und D

 Schriftführende tragen die Ergebnisse in die 
Wahlniederschrift für die gültigen Stimmen in die 
Spalte ZS II unter D (D1, D2, D3 usw.) ein

 sie tragen die Ergebnisse in die Wahlniederschrift für 
die ungültigen Stimmen in Spalte ZS II unter C ein
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Eintragung der Ergebnisse Stapel C und D 
in die Wahlniederschrift Beschluss gültig
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Stimmzettelumschlag

Eine gültige Stimme für Partei C – eintragen 
unter Spalte ZS II Reihe D 3



Eintragung der Ergebnisse Stapel C und D 
in die Wahlniederschrift Beschluss ungültig
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Stimmzettelumschlag

Eine ungültige Stimme – eintragen unter 
Spalte ZS II Reihe C



Eintragung der Ergebnisse Stapel C und D 
in die Wahlniederschrift Beschluss gültig
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Eintragung der Ergebnisse Stapel C und D in 
die Wahlniederschrift Beschluss ungültig
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Beispiel: Ausschnitt einer ausgefüllten         
Briefwahlniederschrift
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